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KLAUSUR 
zur Vorlesung „Informationsrecht“ 

-Wintersemester 2002/2003- 

 
1. Was bedeuten die Stichworte „statutory licensing“, „collective licensing“  und  technical 

licensing“?  Erläutern Sie ausführlich , was sich hinter diesen unterschiedlichen 

Strategien verbirgt (25)! 

 

2. Skizzieren Sie wesentliche Inhalte der EU-Datenschutzrichtlinie (10)! 

 

3. Inwieweit unterscheidet sich die Gewährleistungsregeln für Software von den 

Gewährleistungsregeln anderer Produkte (wie z.B. PKWs oder Bücher) (5)? 

 

4. Wie löst die Rechtssprechung den Fall, dass zwei gleichnamige Unternehmen sich um die 

Verwendung einer Domain mit ihrem gemeinsamen Namensbestandteil streiten (10)? 

 

5. Welche kollisionsrechtlichen Überlegungen bestehen, um das anwendbare Recht bei 

behaupteten Rechtsverstößen im Internet zu bestimmen (10)? 

 

6. Was bedeutet „safe harbour“ (5)? 

 

7. Welche Strategien verfolgen Juristen zur Erhöhung des Beweiswertes elektronischer 

Dokumente (15)? 

 

8. Was unterscheidet das Urheberrecht vom Patentrecht (10)? 

 

9. Wie hat Ihnen die Vorlesung gefallen (0)? 

 

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Erfolg bei der Beantwortung der einzelnen Fragen und 

würde mich freuen, Sie im nächsten Semester oder Folgesemestern bei einer der vielen ITM-

Veranstaltungen wiederzusehen.  


